
 

 

 

 

Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) 

 

Grundsätze des eigenverantwortlichen Arbeitens 

1. Eigenverantwortliches Arbeiten ist Unterricht! 
2. Die Fachlehrkraft gibt das Thema oder den Themenbereich vor bzw. stellt geeignete 

Aufgaben zur Verfügung. 
3. Themen und Aufgaben können auf der Lernplattform itslearning eingestellt oder bei 

kurzfristigen EVA-Stunden über die Stundenplan-App (WebUntis) kommuniziert 
werden. 

4. Die Fachlehrkraft kommuniziert, bis wann die EVA-Aufgaben erledigt sein sollen und 
in welchem Rahmen die Auswertung bzw. das Feedback erfolgt. 

5. Den Lerngruppen steht immer ein Kabinett zum eigenverantwortlichen Arbeiten zur 
Verfügung. Sofern im Kabinett vorhanden, darf das Active Panel zu unterrichtlichen 
Zwecken genutzt werden. 

6. Tablets dürfen zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden. 
7. Eigenverantwortliches Arbeiten ohne anwesende Fachlehrkraft findet an der LG ab 

der 10. Jahrgangsstufe statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratzeburg, Januar 2026 


